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Gefördert werden:

  �Durchführung von Optimierungsmaßnahmen an bestehen-
den Heizungsanlagen aufgrund von Datenerhebungen, 
Messungen und Berechnungen.

  �Heizungscheck.
 
Voraussetzung für die Förderung ist, dass die bestehenden 
Heizungsanlagen bis 20 Jahre alt sind (bezogen auf das Kessel-
baujahr). 

Was wird nicht gefördert?
 
  ��Einbau einer neuen Heizungsanlage.
  �Austausch eines alten Heizungskessels gegen einen neuen 
Heizungskessel.

Wer wird gefördert?

Privatpersonen, die Eigentümer des Gebäudes sind.

Welche Mindestanforderungen sind zu beachten?

  �Durchführung der Referenzmessung innerhalb eines Zeit-
raums von mindestens 3 Werktagen plus einem Wochenende 
und anschließender Einregulierung mit Nachweismessung 
von mindestens 2 Tagen.  

  �Heizungscheck nach DIN EN 15378 und DIN EN 4792 inkl. der 
Durchführung eines hydraulischen Abgleichs nach DIN EN 
14336.

Wie wird gefördert?

Die Förderung pro Objekt beträgt bis zu 50 % der zuwen-
dungsfähigen Ausgaben
  �bei Ein- und Zweifamilienhäusern max. 500 Euro,
  �bei Mehrfamilienhäusern max. 1.000 Euro.

Was wird gefördert? wo wird beantragt?

Für die Antragstellung ist ein spezielles Antragsformular, das im 
Internet unter http://www.saarland.de/632.htm abgerufen wer-
den kann zu finden oder unter folgender Anschrift erhältlich: 

Ministerium für Umwelt, Energie und Verkehr (Referat A/4) 
Keplerstraße 18, 66117 Saarbrücken 
Tel. (0681) 501-4262, 2291, Fax (0681) 501-4521 
E-Mail: klima-plus-saar@umwelt.saarland.de 

Neue Energieberatung Saar 

Kostenfreie und unabhängige Beratung rund um das Thema
Förderung, Energieeffizienz und Energieeinsparung
Beratungshotline: werktags von 9.00 bis 17.00 Uhr
Tel. (06872) 172 602
E-Mail: energieberatung-saar@das-saarland-handelt.de

Was ist noch zu beachten?

Alle Arbeiten sind von einem in der Handwerksrolle eingetra-
genen Fachbetrieb, einem qualifizierten Ingenieur, einem im 
Bundesprogramm „Vor-Ort-Beratung“ oder von der Verbrau-
cherzentrale Bundesverband e.V. zugelassenen Energieberater 
oder einem Energieversorgungsunternehmen durchzuführen 
und zu bestätigen. Bezüglich der Messverfahren und der ange-
gebenen DIN-Vorschriften besprechen Sie sich bitte mit Ihrem 
Fachbetrieb.

Quelle: Richtlinie des Ministeriums für Umwelt, Energie und 
Verkehr vom 12. April 2011, Amtsblatt des Saarlandes Teil II Nr. 
18 vom 12. Mai 2011, S. 370.
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